
Einschlägige Vorschriften des Grundgesetzes 

Art.  3  [Gleichheit]  
(3) 1Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen An-
schauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 2… 

Art.  4  [Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit ]  
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltan-
schaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. 
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 

Art.  7 [Schulwesen] 
(3) 1Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien 
Schulen ordentliches Lehrfach. 2Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Reli-
gionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. 
3 Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. 

Art. 33  [Staatsbürgerl iche Rechte- und Pfl ichtengleichheit;  öffentl icher Dienst] 
(3) 1Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu öffentlichen Äm-
tern sowie die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind unabhängig von dem religiö-
sen Bekenntnis. 2Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem 
Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen. 3… 

Art.  140  [Übernahme von Art ikeln der Weimarer Reichsverfassung] 
Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. 
August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. 

Art.  136 WRV [Unabhängigkeit der Rechte und Pfl ichten von der Religion] 
(1) Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung 
der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt. 
(4) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an reli-
giösen Übungen oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden. 

Art.  137 WRV [Rechte der Religionsgesellschaften] 
(1) Es besteht keine Staatskirche. 
(2) 1Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. 2… 
(3) 1Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig inner-
halb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. 2… 
(4) Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften 
des bürgerlichen Rechtes. 
(5) 1Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes, soweit sie 
solche bisher waren. 2Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte 
zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der 
Dauer bieten. 3… 
(6) Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, sind 
berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen Be-
stimmungen Steuern zu erheben. 
(7) Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemein-
schaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen. 
 
Art.  139 WRV [Sonn- und Feiertagsschutz] 
Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und 
der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. 
 


